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RS OGH 1974/5/28 3Ob87/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.05.1974

Norm

EO §7 Bc

EO §54 Abs1 Z1

HGB §13

HGB §17

ZPO §1 Ae5

Rechtssatz

Auch wenn ein Kaufmann unter einer nicht registrierten Firma oder eine Gesellschaft unter der Bezeichnung ihrer

registrierten oder nicht registrierten Zweigniederlassung bzw Zweigstelle geklagt wird, ist der Kaufmann bzw die

Gesellschaft selbst Partei.

Entscheidungstexte

3 Ob 87/74
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